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Tagesordnung

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

wir laden Sie zu der am Mittwoch, dem 2. Juni 2004, 10.00 Uhr, in der Festhalle, Messe
Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung ein.

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäfts-
jahr 2003 mit dem Bericht des Aufsichtsrats, Vorlage des gebilligten Konzernabschlus-
ses und des Konzernlageberichts (nach US GAAP) für das Geschäftsjahr 2003

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Bilanzgewinn von 872.781.369,00 Euro wird zur Ausschüttung einer Dividende von 1,50 Euro je
dividendenberechtigter Stückaktie verwendet. Der verbleibende Betrag, der auf eigene Aktien ent-
fällt, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2003

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2003

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2004

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2004 zu bestellen.

6. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien für Handelszwecke (§71 Absatz 1 Nr.7 AktG)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 30. November 2005 zum Zwecke des Wertpapierhandels
eigene Aktien zu Preisen, die den Mittelwert der Aktienkurse (Schlussauktionspreise der Deutsche
Bank-Aktie im Xetra-Handel beziehungsweise in einem das Xetra-System ersetzenden vergleich-
baren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse) an den jeweils drei vorangehenden
Börsentagen nicht um mehr als 10 % über- beziehungsweise unterschreiten, zu kaufen und zu ver-
kaufen. Dabei darf der Bestand der zu diesem Zwecke erworbenen Aktien am Ende keines Tages 
5 vom Hundert des Grundkapitals der Deutsche Bank AG übersteigen. Die derzeit bestehende,
durch die Hauptversammlung am 10. Juni 2003 erteilte und bis zum 30. September 2004 befristete
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien für Handelszwecke wird für die Zeit ab Wirksamwerden
der neuen Ermächtigung aufgehoben.
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7. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß §71 Absatz 1 Nr.8 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 30. November 2005 eigene Aktien bis zu 10 vom Hundert
des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Zusammen mit den für Handelszwecke und aus anderen
Gründen erworbenen eigenen Aktien, die sich jeweils im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr
nach §§71a ff AktG zuzurechnen sind, dürfen die auf Grund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien
zu keinem Zeitpunkt 10% des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Der Erwerb darf über die
Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen. Beim
Erwerb über die Börse kann sich die Gesellschaft auch Dritter und des Einsatzes von Derivaten
bedienen, wenn die Dritten die nachstehenden Beschränkungen einhalten. Der Gegenwert für den
Erwerb der Aktien darf bei Erwerb über die Börse den Mittelwert der Aktienkurse (Schlussauktions-
preise der Deutsche Bank-Aktie im Xetra-Handel beziehungsweise in einem das Xetra-System erset-
zenden vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse) an den letzten drei
Handelstagen vor der Verpflichtung zum Erwerb nicht um mehr als 10% über- und nicht um mehr
als 20% unterschreiten. Bei einem öffentlichen Kaufangebot darf er den Mittelwert der Aktienkurse
(Schlussauktionspreis der Deutsche Bank-Aktie im Xetra-Handel beziehungsweise in einem das
Xetra-System ersetzenden vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse) an
den letzten drei Handelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als
10% unterschreiten und um nicht mehr als 15 % überschreiten. Sollte bei einem öffentlichen Kauf-
angebot das Volumen der angebotenen Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen überschreiten,
muss die Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte
Annahme geringer Stückzahlen bis zu 50 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je
Aktionär kann vorgesehen werden. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung der erworbe-
nen Aktien sowie etwa auf Grund vorangehender Ermächtigungen nach §71 Absatz 1 Nr. 8 AktG
erworbener Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre vor-
zunehmen, soweit dies gegen Sachleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu
dem Zweck erfolgt, Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben. Darüber hinaus
wird der Vorstand ermächtigt, bei einer Veräußerung erworbener eigener Aktien durch Angebot an
alle Aktionäre den Inhabern der von der Gesellschaft ausgegebenen Optionsscheine, Wandelschuld-
verschreibungen und Wandelgenussrechte ein Bezugsrecht auf die Aktien in dem Umfang zu
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- beziehungsweise Wandelrechts zustehen
würde. Für diese Fälle und in diesem Umfang wird das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.
Der Vorstand wird weiter ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit die
Aktien dazu verwendet werden, die Aktien als Belegschaftsaktien an Mitarbeiter und Pensionäre der
Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen auszugeben, oder soweit sie zur Bedienung von
Mitarbeitern der Gesellschaft und verbundener Unternehmen eingeräumten Optionsrechten bezie-
hungsweise Erwerbsrechten oder Erwerbspflichten auf Aktien der Gesellschaft verwendet werden
sollen.

Ferner wird der Vorstand ermächtigt, die Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
an Dritte gegen Barzahlung zu veräußern, wenn der Kaufpreis den Börsenpreis der Aktien im Zeit-
punkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Von dieser Ermächtigung darf nur Gebrauch
gemacht werden, wenn sichergestellt ist, dass die Zahl der auf Grund dieser Ermächtigung 
veräußerten Aktien zusammen mit Aktien, die aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre nach §186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, 10% des bei der
Ausgabe beziehungsweise der Veräußerung von Aktien vorhandenen Grundkapitals der Gesell-
schaft nicht übersteigt.

Der Vorstand wird weiter ermächtigt, auf Grund dieser Ermächtigung erworbene Aktien einzuziehen,
ohne dass die Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. 
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Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung am 10. Juni 2003 erteilte und bis zum
30. September 2004 befristete Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirk-
samwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben.

8. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. April 2009 mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt 150.000.000 Euro zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen;
der Vorstand wird jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre 
auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um
den Inhabern der von der Deutsche Bank AG und ihren Tochtergesellschaften ausgegebenen
Optionsrechte, Wandelschuldverschreibungen und Wandelgenussrechte ein Bezugsrecht auf
neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- beziehungs-
weise Wandelrechts zustehen würde.

Die neuen Aktien können auch von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Ver-
pflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

b) In §4 der Satzung werden die bisherigen Absätze (4) und (5) gestrichen, nachdem die Fristen zur
Ausnutzung der dort geregelten genehmigten Kapitalien ausgelaufen sind, weiter wird der bisherige
Absatz (6) gestrichen, nachdem bis zum Auslaufen der Ermächtigung am 30. April 2004 keine
Wandlungsrechte oder Optionsscheine ausgegeben wurden, für deren Bedienung das bedingte
Kapital dienen könnte.

Die bisherigen Absätze (7) bis (13) werden in unveränderter Reihenfolge zu Absätzen (4) bis (10)
und folgender neuer Absatz (11) wird ergänzt:

„(11) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. April 2009 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um
bis zu insgesamt 150 000 000 Euro zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der
Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erfor-
derlich ist, um den Inhabern der von der Deutschen Bank Aktiengesellschaft und ihren
Tochtergesellschaften ausgegebenen Optionsrechte, Wandelschuldverschreibungen und
Wandelgenussrechte ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es
ihnen nach Ausübung des Options- beziehungsweise Wandelrechts zustehen würde. Die
neuen Aktien können auch von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugs-
recht).”
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9. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (mit der Möglichkeit zum Bezugsrechts-
ausschluss gemäß §186 Absatz 3 Satz 4 AktG) und Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. April 2009 mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt 48.000.000 Euro zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen;
der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
nehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inha-
bern der von der Deutschen Bank AG und ihren Tochtergesellschaften ausgegebenen Options-
rechte, Wandelschuldverschreibungen und Wandelgenussrechte ein Bezugsrecht auf neue Aktien
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- beziehungsweise Wan-
delrechts zustehen würde. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht mit
Zustimmung des Aufsichtsrats in vollem Umfang auszuschließen, wenn der Ausgabepreis der
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet.

b) In §4 der Satzung wird folgender neuer Absatz (12) ergänzt:

„(12) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. April 2009 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um
bis zu insgesamt 48 000 000 Euro zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht 
einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der
Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erfor-
derlich ist, um den Inhabern der von der Deutschen Bank Aktiengesellschaft und ihren
Tochtergesellschaften ausgegebenen Optionsrechte, Wandelschuldverschreibungen und
Wandelgenussrechte ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es
ihnen nach Ausübung des Options- beziehungsweise Wandelrechts zustehen würde. Darüber
hinaus ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats in
vollem Umfang auszuschließen, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis
der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabe-
preises nicht wesentlich unterschreitet.”

10. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- beziehungsweise Wandelgenussscheinen,
Optionsschuldverschreibungen und Wandelschuldverschreibungen, Schaffung eines
bedingten Kapitals und Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 30. April 2009 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber
oder Namen lautende Genussscheine zu begeben. Die Genussscheine müssen den Vorausset-
zungen des Kreditwesengesetzes entsprechen, unter denen das für die Gewährung von Genuss-
rechten eingezahlte Kapital dem haftenden Eigenkapital zuzurechnen ist. Den Genussscheinen
können Inhaber-Optionsscheine beigefügt werden oder sie können mit einem Wandlungsrecht
für den Inhaber verbunden werden. Die Options- beziehungsweise Wandlungsrechte berechtigen
nach näherer Maßgabe der Options- beziehungsweise Wandelgenussrechtsbedingungen, Aktien
der Deutschen Bank AG zu beziehen.

Der Vorstand wird weiter ermächtigt, bis zum 30. April 2009 an Stelle von oder neben Genuss-
scheinen einmalig oder mehrmals Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit einer
Laufzeit von längstens 20 Jahren zu begeben und den Inhabern von Optionsschuldverschreibungen
Optionsrechte sowie den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf
neue Aktien der Deutschen Bank AG nach näherer Maßgabe der Options- beziehungsweise Wan-
delanleihebedingungen zu gewähren.
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Der Gesamtnennbetrag der im Rahmen dieser Ermächtigung auszugebenden Genussscheine,
Options- und Wandelschuldverschreibungen darf insgesamt 6 Milliarden Euro nicht übersteigen.
Options- beziehungsweise Wandlungsrechte dürfen nur auf Aktien der Gesellschaft mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu nominal 150.000.000 Euro ausgegeben werden.

Die Genussscheine, Options- und Wandelschuldverschreibungen (Options- und Wandelschuld-
verschreibungen im Folgenden auch zusammenfassend „Teilschuldverschreibungen“ und zu-
sammen mit Genussscheinen „Teilrechte” genannt) können außer in Euro auch – unter Begrenzung
auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes
begeben werden. Options- und Wandelschuldverschreibungen können auch durch Gesellschaften
begeben werden, an denen die Deutsche Bank AG unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit be-
teiligt ist. In diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, für die Deutsche Bank AG die Garantie für
die Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu übernehmen und die Gewährung von Options-
beziehungsweise Wandlungsrechten sicherzustellen.

Im Fall der Ausgabe von Optionsgenussscheinen beziehungsweise Optionsschuldverschrei-
bungen werden jedem Genussschein beziehungsweise jeder Teilschuldverschreibung ein oder
mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand
festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von neuen Aktien der Deutschen Bank AG
berechtigen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilrecht zu beziehenden Aktien darf den
Nennbetrag der Optionsgenussscheine beziehungsweise Optionsschuldverschreibungen nicht
übersteigen. Die Laufzeit des Optionsrechts darf höchstens 20 Jahre betragen.

Im Fall der Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Wandelgenussscheinen beziehungsweise
Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber der Genussscheine beziehungsweise Schuld-
verschreibungen das Recht, ihre Genussscheine beziehungsweise Wandelschuldverschreibun-
gen nach näherer Maßgabe der Genussrechts- beziehungsweise Anleihebedingungen in neue
Aktien der Deutschen Bank AG umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der 
Division des Nennbetrags eines Teilrechts durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine neue
Aktie der Deutschen Bank AG. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter
dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags eines Teilrechts durch den festgesetzten Wandlungs-
preis für eine neue Aktie der Deutschen Bank AG ergeben. Es kann auch vorgesehen werden, dass
das Umtauschverhältnis und/oder der Wandlungspreis in den Umtauschbedingungen variabel ist,
indem der Wandlungspreis innerhalb einer festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der
Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit festgesetzt wird. Der anteilige Betrag am
Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag des Wandelgenuss-
scheins beziehungsweise der Wandelschuldverschreibung nicht übersteigen. Die Umtausch-
bedingungen können auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen
Zeitpunkt begründen. 

Die Bedingungen der Genussscheine beziehungsweise Schuldverschreibungen können auch
regeln, ob und wie auf ein volles Umtauschverhältnis gerundet wird, ob eine in bar zu leistende
Zuzahlung oder ein Barausgleich bei Spitzen festgesetzt wird und ob ein bestimmter Zeitpunkt
festgelegt werden kann, bis zu dem die Wandlungs-/Optionsrechte ausgeübt werden können
oder müssen. 

Der jeweils festzusetzende Options- beziehungsweise Wandlungspreis für eine Stückaktie muss –
auch bei einem variablen Umtauschverhältnis oder Wandlungspreis – entweder mindestens 80%
des Durchschnittswerts der Aktienkurse der Deutsche Bank-Aktie in den Xetra-Schlussauktionen
(oder einer entsprechenden Preisfestsetzung in einem an die Stelle des Xetra-Handels tretenden
Nachfolgesystem) an den zehn Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vor-
stand über die Begebung der Genussscheine, Options- oder Wandelschuldverschreibungen betra-
gen oder mindestens 80% des Aktienkurses der Deutsche Bank-Aktie in der Xetra-Schlussauktion
(oder einer entsprechenden Preisfestsetzung in einem an die Stelle des Xetra-Handels tretenden
Nachfolgesystem) am dritten Börsentag vor Ende des Bezugsrechtshandels entsprechen.
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Der Options- beziehungsweise Wandlungspreis wird unbeschadet des §9 Absatz 1 AktG auf
Grund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Optionsbedingungen
beziehungsweise der Genussschein- oder Anleihebedingungen durch Zahlung eines entspre-
chenden Betrags in bar bei Ausübung des Wandlungsrechts beziehungsweise durch Herab-
setzung der Zuzahlung ermäßigt, wenn die Deutsche Bank AG unter Einräumung eines Bezugs-
rechts an ihre Aktionäre während der Options- oder Wandlungsfrist das Grundkapital erhöht, 
weitere Genussscheine, Options- oder Wandelanleihen begibt oder sonstige Optionsrechte
gewährt und den Inhabern von Options- oder Wandelrechten kein Bezugsrecht in dem Umfang
eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts zustehen
würde. Statt einer Zahlung in bar beziehungsweise einer Herabsetzung der Zuzahlung kann auch
– soweit möglich – das Umtauschverhältnis durch Division mit dem ermäßigten Wandlungspreis
angepasst werden. Die Bedingungen können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung
eine Anpassung des Options- und/oder Wandlungsrechts vorsehen.

Die Genussschein- beziehungsweise Anleihebedingungen können jeweils festlegen, dass im 
Fall der Ausübung des Options- beziehungsweise Wandlungsrechts auch eigene Aktien der
Gesellschaft gewährt werden können. Ferner kann die Möglichkeit eröffnet werden, dass die
Gesellschaft bei Ausübung des Options- beziehungsweise Wandlungsrechts den Gegenwert in
Geld zahlt, der nach näherer Maßgabe der Genussrechts- beziehungsweise Anleihebedingungen
nach dem Durchschnittspreis der Deutsche Bank-Aktie in der Schlussauktion im Xetra-Handel
(oder einer entsprechenden Preisfestsetzung in einem an die Stelle des Xetra-Handels tretenden
Nachfolgesystem) an mindestens zwei aufeinander folgenden Börsentagen während eines Zeit-
raums von bis zu zehn Börsentagen nach der Erklärung der Wandlung beziehungsweise Aus-
übung der Option entspricht.

Bei der Ausgabe der Teilschuldverschreibungen steht den Aktionären grundsätzlich das gesetz-
liche Bezugsrecht zu. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern der Ausgabepreis den nach anerkannten
finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Genussscheine,
Options- oder Wandelschuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Dabei darf die
Summe der auf Grund von Schuldverschreibungen nach dieser Ermächtigung gemäß §186
Absatz 3 Satz 4 AktG (unter Bezugsrechtsausschluss gegen Bareinlagen) auszugebenden Aktien
zusammen mit anderen gemäß oder entsprechend dieser gesetzlichen Bestimmung während der
Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegebenen oder veräußerten Aktien nicht 10% des jeweiligen
Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung übersteigen.

Soweit der Vorstand von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch macht, ist er ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich auf Grund des Bezugsverhältnisses 
ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit
auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern von Options- oder Wandlungsrechten
beziehungsweise den Inhabern von mit Wandlungspflicht ausgestatteten Wandelschuld-
verschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
der Options- oder Wandlungsrechte beziehungsweise nach Erfüllung der Wandlungspflichten
zustehen würde.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Ausgabe und Ausstattung der Emission, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit, Wandel-
beziehungsweise Optionspreis, festzulegen beziehungsweise im Einvernehmen mit den Organen
der die Emission begebenden Konzerngesellschaft zu bestimmen.

b) Bedingtes Kapital

Das Grundkapital wird um bis zu 150.000.000 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu
58.593.750 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der
Gewährung von Rechten an die Inhaber von Options- beziehungsweise Wandelgenussscheinen,
Options- und Wandelschuldverschreibungen, die gemäß vorstehender Ermächtigung unter a) bis
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zum 30. April 2009 von der Gesellschaft oder durch eine unmittelbare oder mittelbare Mehrheits-
beteiligungsgesellschaft der Deutschen Bank AG begeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien
erfolgt zu den gemäß a) jeweils festzulegenden Wandlungs- beziehungsweise Optionspreisen.
Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von diesen Rechten Gebrauch
gemacht wird oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen.
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von
Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten ent-
stehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durch-
führung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

c) Satzungsänderung

§4 der Satzung erhält folgenden neuen Absatz (13):

„(13) Das Grundkapital ist um bis zu 150 000 000 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu
58 593 750 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien. Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nur insoweit durchgeführt, wie 

a) die Inhaber von Wandlungsrechten oder Optionsscheinen, die mit den von der Deut-
schen Bank Aktiengesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheits-
beteiligungsgesellschaften bis zum 30. April 2009 auszugebenden Genussscheinen
beziehungsweise Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen verbunden sind, von
ihren Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechten Gebrauch machen oder wie

b) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Deutschen Bank Aktiengesellschaft
oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften bis zum
30. April 2009 auszugebenden Wandelgenussscheine beziehungsweise Wandelschuld-
verschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen.

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung
von Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungs-
pflichten entstehen, am Gewinn teil.”

Zu TOP 7: Bericht des Vorstands gemäß §71 Absatz1 Nr. 8 in Verbindung
mit §186 Absatz 4 AktG

In Punkt 7 der Tagesordnung wird die Deutsche Bank AG ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben.

Durch die Möglichkeit des Wiederverkaufs eigener Aktien können diese zur erneuten Beschaffung
von Eigenmitteln verwendet werden. Neben der – die Gleichbehandlung der Aktionäre bereits nach
der gesetzlichen Definition sicherstellenden – Veräußerung über die Börse oder durch Angebot an
alle Aktionäre sieht der Beschlussvorschlag vor, dass die eigenen Aktien der Gesellschaft auch zur
Verfügung stehen, um diese beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre als Gegenleistung anbieten zu können. Hierdurch
soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten rasch und
erfolgreich auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegenheiten zum Erwerb von
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen reagieren zu können. Nicht selten ergibt sich aus
den Verhandlungen die Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien bereitzu-
stellen. Diesem Umstand trägt die Ermächtigung Rechnung.

Darüber hinaus schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer
Veräußerung der Aktien durch Angebot an alle Aktionäre zu Gunsten der Inhaber von Options-
scheinen, Wandelschuldverschreibungen und Wandelgenussrechten teilweise auszuschließen.
Dies hat den Vorteil, dass im Fall einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options- beziehungsweise
Wandlungspreis für die Inhaber bereits bestehender Optionsrechte beziehungsweise Wandelrechte
nicht nach den Options- beziehungsweise Wandlungsbedingungen ermäßigt zu werden braucht.
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Weiter wird durch die Ermächtigung die Möglichkeit geschaffen, die Aktien als Belegschaftsaktien
für Mitarbeiter und Pensionäre oder zur Bedienung von Mitarbeitern eingeräumten Optionsrechten
zu verwenden. Für diese Zwecke verfügt die Gesellschaft über genehmigte und bedingte Kapitalien
beziehungsweise schafft solche zusammen mit der entsprechenden Ermächtigung neu. Zum Teil
wird auch bei Einräumung der Optionsrechte die Möglichkeit eines Barausgleichs vorgesehen. 
Die Nutzung vorhandener eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann
wirtschaftlich sinnvoll sein, die Ermächtigung soll den insoweit verfügbaren Freiraum vergrößern.
Ähnlich liegt es in den Fällen, in denen Mitarbeitern als Vergütungsbestandteil Erwerbsrechte oder
-pflichten auf Aktien der Deutschen Bank AG eingeräumt werden. Dort kann außerdem durch 
die Verwendung erworbener eigener Aktien das sonst unter Umständen bestehende Kursrisiko 
wirksam kontrolliert werden. Auch für diese Verwendung erworbener Aktien bedarf es des entspre-
chenden Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre.

Schließlich ist vorgesehen, der Verwaltung auch hinsichtlich der Aktien, die auf Grund dieser
Ermächtigung erworben werden, die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §186
Absatz 3 Satz 4 AktG zu geben. Diese gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsaus-
schlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen
und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit
eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Gerade diese Möglichkeit ist angesichts
der besonderen Eigenkapitalanforderungen für Banken von hoher Wichtigkeit. Die Nutzung dieser
Möglichkeit auch für eigene Aktien erweitert die Wege für eine Kapitalstärkung auch bei wenig auf-
nahmebereiten Märkten. Die Ermächtigung stellt sicher, dass nach ihr auch zusammen mit der 
Ausnutzung genehmigten Kapitals nicht mehr als 10% des Grundkapitals unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre gestützt auf §186 Absatz 3 Satz 4 AktG verkauft beziehungsweise aus-
gegeben werden kann. Die Verwaltung wird den etwaigen Abschlag vom Börsenpreis möglichst
niedrig halten. Er wird sich voraussichtlich auf höchstens 3%, jedenfalls aber nicht mehr als 5%
beschränken.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §203 Absatz 2 Satz 2 in Verbin-
dung mit §186 Absatz 4 AktG zu TOP 8 und 9 beziehungsweise gemäß §221 Absatz 4 in
Verbindung mit §186 Absatz 4 AktG zu TOP 10

Die unter den Tagesordnungspunkten 8, 9 und 10 beantragten Ermächtigungen sollen der Bank die
Möglichkeit zur flexiblen Anpassung ihres Eigenkapitals an die geschäftlichen Bedürfnisse auch für
die Zukunft sichern. Sie gewährleisten, dass die Möglichkeit der Bank, durch Ausnutzung genehmig-
ten Kapitals die Zufuhr von Eigenmitteln zu bewirken, auch nach dem Auslaufen der bisher auf Grund
von Beschlüssen der Hauptversammlung im Jahr 1999 bestehenden Ermächtigungen am 30. April
2004 im erforderlichen Umfang gewährleistet beziehungsweise – zu TOP 10 – für die Ausgabe von
Options- oder Wandelgenussrechten beziehungsweise -schuldverschreibungen eine neue, die eben-
falls Ende April dieses Jahres erloschene Ermächtigung ersetzende Möglichkeit eröffnet wird.

Die angemessene Ausstattung mit Eigenkapital ist die Grundlage der geschäftlichen Entwicklung 
der Bank. Das Kreditwesengesetz unterteilt dabei das Eigenkapital der Bank in Kernkapital und Ergän-
zungskapital. Zum Kernkapital zählen Grundkapital und Rücklagen. Das Ergänzungskapital kann im
Wesentlichen aus Genussscheinkapital, nachrangigen Verbindlichkeiten und Neubewertungs-
reserven gebildet werden. Auch wenn die Bank zurzeit ausreichend mit Eigenkapital ausgestattet ist,
muss sie über den notwendigen Handlungsspielraum verfügen, um sich jederzeit und gemäß der
jeweiligen Marktlage Eigenkapital beschaffen zu können.

Zu TOP 8:

Mit der zu TOP 8 erbetenen Ermächtigung soll genehmigtes Kapital in Höhe von 150.000.000 Euro
geschaffen werden, bei dessen Ausnutzung den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräu-
men ist. Die beantragte Ermächtigung sieht vor, dass das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausge-
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schlossen werden kann. Dies ermöglicht die Ausnutzung der Ermächtigung durch runde Beträge und
erleichtert die Abwicklung der Kapitalmaßnahme. Daneben ist der Ausschluss des Bezugsrechts zu
Gunsten der Inhaber von Optionsscheinen, Wandelgenussrechten beziehungsweise Wandelschuld-
verschreibungen vorgesehen. Dies hat den Vorteil, dass im Falle einer Ausnutzung der Ermächtigung
der Options- beziehungsweise Wandlungspreis für die Inhaber bereits bestehender Optionsrechte,
Wandelgenussrechte beziehungsweise Wandelschuldverschreibungen nicht nach den bestehenden
Options- beziehungsweise Wandlungsbedingungen ermäßigt zu werden braucht.

Zu TOP 9:

Das zu TOP 9 vorgeschlagene genehmigte Kapital von 48.000.000 Euro eröffnet neben den beiden
soeben skizzierten Möglichkeiten des Bezugsrechtsausschlusses für Spitzenbeträge und zu Gunsten
der Inhaber von Optionsscheinen, Wandelgenussrechten beziehungsweise Wandelschuldverschrei-
bungen, für welche die zu TOP 8 genannten Gründe gelten, der Verwaltung die Möglichkeit, das
Bezugsrecht gemäß §186 Absatz 3 Satz 4 AktG auszuschließen. Diese gesetzlich vorgesehene 
Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, kurzfristig günstige
Börsensituationen auszunutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst
hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Gerade
diese Möglichkeit ist angesichts der besonderen Eigenkapitalanforderungen für Banken von hoher
Wichtigkeit. Der für diese Ermächtigung vorgesehene Betrag umfasst nur ca. 3,2% des Grund-
kapitals und schöpft zusammen mit der Ermächtigung gemäß §4 Absatz (11) (künftig §4 Absatz (8))
der Satzung den gesetzlichen Rahmen nahezu vollständig aus. Die Verwaltung wird im Fall der Aus-
nutzung dieser Möglichkeit der Kapitalerhöhung einen etwaigen Abschlag des Ausgabepreises
gegenüber dem Börsenkurs auf voraussichtlich höchstens 3%, jedenfalls aber nicht mehr als 5%
beschränken.

Zu TOP 10:

Die unter TOP 10 beantragte Ermächtigung soll die Möglichkeit der Bank zur Beschaffung von 
Ergänzungskapital, die mit dem Auslaufen der bisher bestehenden Ermächtigung zum 30. April 2004
entfallen ist, wieder eröffnen.

Durch Ausgabe von nachrangigen Options- oder Wandelgenussrechten könnte die Bank im Rahmen
der vorgeschlagenen Ermächtigung Ergänzungskapital schaffen. Auch darüber hinaus bieten
Options- beziehungsweise Wandelschuldverschreibungen unter Umständen attraktive Finanzierungs-
möglichkeiten, welche durch die Ermächtigung eröffnet werden sollen. Die Möglichkeit, bei Wandel-
genussrechten und Wandelschuldverschreibungen gegebenenfalls eine Wandlungspflicht vorzu-
sehen, erweitert die Spielräume für die Ausgestaltung derartiger Finanzierungsinstrumente. Dabei
soll die Bank gegebenenfalls über ihre Beteiligungsgesellschaften je nach Marktlage den deutschen
oder den internationalen Kapitalmarkt in Anspruch nehmen und die Schuldverschreibungen außer in
Euro auch in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes ausgeben können. Den Aktionären soll
grundsätzlich ein Bezugsrecht zustehen; es kann jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats aus-
geschlossen werden, soweit die Ausgabe zu Kursen erfolgt, die den theoretischen Marktwert nicht
wesentlich unterschreiten. Durch die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses erhält die Bank 
Flexibilität, günstige Börsensituationen kurzfristig wahrzunehmen.

Für den Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe von Wandel- oder Optionsanleihen gilt nach §221
Absatz 4 Satz 2 AktG die Bestimmung des §186 Absatz 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte
Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von 10% des Grundkapitals wird auf Grund der ausdrücklichen
Beschränkung der Ermächtigung auch zusammen mit etwaigen Ausnutzungen genehmigten Kapitals
beziehungsweise Veräußerungen eigener Aktien nicht überschritten.

Aus §186 Absatz 3 Satz 4 AktG ergibt sich weiterhin, dass der Ausgabepreis den Börsenkurs nicht
wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nennenswerte wirt-
schaftliche Verwässerung des Werts der Aktien des Aktionärs (Kurswertabschlag) nicht eintritt. 
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Ob ein solcher Verwässerungseffekt eintritt, lässt sich mathematisch errechnen, indem man den
rechnerischen Marktwert der Anleihe ermittelt und mit dem Ausgabepreis vergleicht. Der Vorstand
wird bei seiner Preisfestsetzung unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt den
Abschlag vom Börsenkurs so gering wie möglich halten. Damit wird der rechnerische Marktwert
eines Bezugsrechts auf beinahe null sinken, so dass den Aktionären durch den Bezugsrechtsaus-
schluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. Sie haben zudem die Möglich-
keit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft zu annähernd gleichen Bedingungen im Wege
eines Erwerbs der erforderlichen Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten.

Im Übrigen ermöglicht der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge die Aus-
nutzung der erbetenen Ermächtigung durch runde Beträge und erleichtert die Abwicklung der Kapital-
maßnahme. Der Auschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber beziehungsweise Gläubiger
von Options- oder Wandlungsrechten beziehungsweise von mit Wandlungspflichten ausgestatteten
Wandelgenussrechten und Wandelschuldverschreibungen hat den Vorteil, dass im Fall einer Aus-
nutzung der Ermächtigung der Options- beziehungsweise Wandlungspreis für die Inhaber bezie-
hungsweise Gläubiger bereits bestehender Optionsrechte oder (gegebenenfalls mit Wandlungs-
pflichten ausgestatteten) Wandelgenussrechte beziehungsweise Wandelschuldverschreibungen
nicht nach den bestehenden Options- beziehungsweise Wandlungsbedingungen ermäßigt zu werden
braucht.

Das bedingte Kapital (150.000.000 Euro) wird benötigt, um die mit den Genussscheinen, Options-
schuldverschreibungen und Wandelschuldverschreibungen verbundenen Optionsrechte, Wand-
lungsrechte beziehungsweise Wandlungspflichten auf Deutsche Bank-Aktien zu erfüllen.
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Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß §17 der
Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich spätestens
am 27. Mai 2004 auf elektronischem Wege über die im Anschreiben an die eingetragenen Aktionäre
genannte Internetseite beziehungsweise schriftlich bei folgender Adresse oder einer anderen von der
Deutsche Bank AG im Zusammenhang mit der Unterrichtung über die Hauptversammlung genann-
ten Adresse angemeldet haben:

Deutsche Bank AG
Aktionärsservice 
Postfach 94 00 03
69940 Mannheim

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevoll-
mächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. In diesem
Fall sind die Bevollmächtigten rechtzeitig anzumelden. Die schriftliche Vollmachterteilung kann auch
per Telefax nachgewiesen werden. Die Deutsche Bank AG behält sich vor, im Einzelfall die Vorlage
der Originalvollmacht zu verlangen.

Die Deutsche Bank AG bietet ihren Aktionären weiter die Möglichkeit, sich durch Mitarbeiter der
Gesellschaft als Bevollmächtigte in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. In diesem Fall können
Vollmachten und Weisungen schriftlich oder über das Internet übermittelt werden. Die Einzelheiten
dazu ergeben sich aus den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

Eintrittskarten und Stimmkarten werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären und Bevoll-
mächtigten erteilt.

Wenn Sie Unterlagen anfordern oder Anträge zur Hauptversammlung stellen wollen, bitten wir Sie,
sich ausschließlich an die

Deutsche Bank AG
Generalsekretariat
60262 Frankfurt am Main
Telefaxnr. 069-910-34532

zu wenden.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden wir unverzüglich nach ihrem Eingang unter
der Internetadresse

www.deutsche-bank.de/hauptversammlung

veröffentlichen. Dies gilt insbesondere für ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge, die
bis zum Ablauf des 18. Mai 2004 bei uns eingehen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden
ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Auch weitere Informationen zur Hauptversammlung erhalten Sie im Internet
www.deutsche-bank.de/hauptversammlung.

Frankfurt am Main, im April 2004

Deutsche Bank AG
Der Vorstand
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Informationen zu Aufsichtsratsbeziehungen, meldepflichtigen Beteiligungen 
und Emissionskonsortium

Aufgrund von §128 Abs.2 Satz 8 AktG in der seit 2001 geltenden Fassung sind die folgenden, zum
Teil sehr technisch wirkenden Angaben durch uns zu machen:

1. Dem Aufsichtsrat der Deutsche Bank AG gehören sechs Mitarbeiter der Deutsche Bank AG und
drei Mitarbeiter der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG als Arbeitnehmervertreter an.

2. Vorstandsmitglieder beziehungsweise Mitarbeiter der Deutsche Bank AG gehören den Aufsichts-
räten folgender inländischer depotführender Kreditinstitute an:

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
European Transaction Bank AG

3. Meldepflichtige Beteiligungen von Kreditinstituten an der Deutsche Bank AG nach §21WpHG
sind uns nicht mitgeteilt.

4. Dem letzten Emissionskonsortium, das auch aus konzernexternen Beteiligten bestand (kündbare
Euro-Nachranganleihe 2004 –2014), gehörten folgende Kreditinstitute an:

Deutsche Bank AG
Banca IMI Spa
BCP Investimento, S.A.
BNP Paribas
Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd.
Daiwa Securities SMBC Europe Ltd.
Goldman Sachs International
Landesbank Baden-Württemberg
Lehman Brothers International (Europe)
Mizuho International plc
Natexis Banques Populaires
HSH Nordbank AG
Tokyo-Mitsubishi International plc
UBS Ltd.
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Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Taunusanlage 12
60262 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 910-00
deutsche.bank@db.com

Aktionärs-Hotline: 
0800-9108000

Hauptversammlungs-Hotline: 
0800-1004798
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